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Verfügungen

Personal- und Kassenwesen

Ytg 714/1981

Taritve.trag Nr.365 über die Neuregelung der Vergütung€n
und Löhne fü. Angestellto, Aöoitor und Auszublldende

Tarifvertrag Nr. 365
vom 20. Mai 1981

Zwischen

dem Bundesminister für das Post- und Fernmeldeweseft

einerseits

und

der Deutschen Postgewerkschaft - Hauplvorstand -
Sitz Frankfurt am Main

anderers€its

wird lür die Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden sowie für
die Auszubildenden zum Sozialversicherungsfachangestellten
der Deutschen Bundespost folgender Tarifuertrag geschlosseni

1.

1.

§2
Sonstige Anderungen im W Ang

ln der in § 43 Abs. 21 Unterabsatz 2 enthaltenen Berech-
nungsformel wird der Betrag,,12,71 DM" durch den Bekag
,,13,26 DM" ersetzt.

ln § 62 Abs. 2 erhält Buchslabe f) folgende Fassung:

,,f) § 43e mit einer Frist von einem Monat zum Monats-
ende,"

Abschnitt ll

Arbeitel

Lohnlarilvertrag

Die Lohntabelle gemäß § lOAbschnitt llAbs. 1 TVArb erhält
die Fassung der Anlage 4 zu diesem Tarituertrag.

Der Sozialzuschlag nach § 1 1 Absatz 2 Satz 1 TV Arb beträgt
Iür den vollen Kalendermonat

für das 't. Kind
für das 2. Kind
für das 3 Kind

lür das 4 und 5 Kind
für das 6 und jedes weitere Krnd

Abschnitt I

Angestellle

§1
V€rgütungstarilvertrag

D e Anlage 1 (Übersicht über die Stundenvergütungen) und die
Anlage 3 (Vergütungsordnung) und die Anlage 5 (Ortszu-
schlagstabelle) zum TV Ang erhalten die Fassung der Antagen
l, 2 und 3 zu diesem Tarituertrag.

102,58 DM

98,04 DM

45,50 DL4

86,21 Dfrl

107,39 DM
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§4
Andorungsn lm W Arb

Oer TV Arb wird wie folgt geändert und ergänzl:

t. ln der rn § 23 Abs. 21 l-Jnterabsatz 2 enthaltenen Berech-
nungsform€l wird der Betrag ,,12,71 DM" durch den Betrag

,,13,26 OM" ersetzt.

2 ln § 29 Abs. 3 erhält Buchstabe g) lolgende Fassung:

,,g) § 23 b mit einer Fnst von einem Monat zum Monats-

end€,"

3 ln d6r Anlage 3 werden geändert

a) das Datum ,,'l März 1980" in ,'1 Mai 198'1 " und

b) die Zahl ,,6,71" in ,,7,00"

Abschnitt lll

, Aus:ubild€nde

§s
Vergütungstarltvsrlrag

1 Die Ausbildungsvergütung gemäß § 4 Abs. 1 Tv Azb beträgt
monatlich

im '1. Ausbildungsjahr

im 2 Ausbildungsjahr

rm 3 Ausbildungslahr

rm 4 Ausbildungsiahr

Der Auszubildende erhält die Ausbildungsvergütung des
Ausbildungsjahres, in dem er sich nach der Ausbildungsord-
nung für Auszubildende bei der Deutschen Bundespo§t be'
frndet

2 Die Ausbildungsvergütung nach Absatz 1 erhöht sich nach

Vollendung des 18. Leb€nsjahres um 40,- DM

Das 18. Lebensjahr gilt mit Beginn des Kalendermonats als

vollendet, in den der Geburtstag lällt

3 Die Ausbildungsvergütung nach Absalz 1 ist gemäß § 4
Abs 4 Unterabsalz 1 des TV Azb

500,- DM

560,- DM

620,- 0M
700,- oM.

bei Gewährung von

Kost

Unterkuntt
Kost und Unterkunlt

monatlich zu kÜrzen

um 1 16,19 DM

um 40,13 DM

um 156,32 DM

4 Dre Unterhaltsbeihilfe nach § 13 TV Azb beträgt monatlich
1s6,32 DM.

§6
Anderungen im Tv Azb

ln § 21 Abs. 3 erhält Buchstabe c) lolgende Fassung:

,,c) § 1 4 a mit einer Frist von einem Monat zum Monats€nde,"

§7
Andorung dos w Nr' 3og

§ I Abs 2 Satz 2 erhält tolgende Fassung:

,,Abweichend hiervon kann § 7 a mit €inerFristvon einem Monat

zum Monatsende gekündigt werden "
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Abschnitt lV

SonstigG nogelungon

§8
Beztige tür dio Monate Mä.2 und Aprll 1981

1 Für die Höhe der den Angestellten und Arboitern lür die

Monate Mär. und April 1981 zustehenden Bezüge gilt der

Tarituertrag Nr.359.

2 Angestellten, die das 19. Lebensiahr, und Arbeitern, die das

18. Lebensjahr vollendet haben, wird lür die Monate März

und April 1981 neben der Vergütung, der Urlaubsvergütung'
dem Lohn. dem Urlaubslohn oder den Krankenbezügen
jeweils ein zusätzlicher B€trag von 120,- DM gezahlt'

3 Nichtvollbeschäfligte ständige Angestellle und Arbeiter er-

halten den Betrag anteilmäßig nach Maßgabe der mit ihnen

arbeitsvertraglich vereinbartsn durchschnittlichen wochen-
arbeitszeit.

4. Besteht nicht für den vollen Monat Anspruch aul Vergütung,

Urlaubsvergütung, Lohn, Urlaubslohn oder Krank€nbezüge,
ist § 31 TVAngbzw. § 't O Abschnitt lll Abs 2letzterSatzTV
Arb sinngemäß anzuwenden.

5 Nichtständige Angestellte und Arbeiter erhalten ttjr jede

Stunde mit Anspruch auf VergÜtung, Urlaubsvergr.ltung,

Lohn, Urlaubslohn oder KrankenbezÜge einen Betrag von

0,69 0M.

6. Der nach Nr. 2 bis 5 zu zahlende B€trag ist bei der Bemes-

sung sonstiger Leistung€n nicht zu berücksichtig€n

§s
Wlederinkrafl setzen tarifvortraglicher Bostimmungen

Dre gekündigten taritvertraglichen Regelungen über Urlaubs-

seld (§ 43a TV Ans, § 23b TV Arb, § 14a TV Azb, § 7a TV

Nr 308) werden wieder tn Kratl gesetzt.

§ 10

lnkrafttretsn, Laulzeil

1. Es treten in Krafti

a) mit Wirkung vom 1. März 198't

§ 2 Nr. 2, §4 Nr 2, § 5, §6, § 7 und §9,

b) mit Wirkung vom 1 Mai 1981

§ 1, § 2 Nr 1, § 3, § 4 Nr''t und 3.

2 Die §§ 1,3 und 5 dieses Tarituerlrages - Vergülungs- und

Lohnlärituerträge - können mit €iner Frist von einem Monat

zum Schluß eines Kalendermonats, lrühestens zum

28. F€bruar 1982, schriftlich g€kündigt w€rden

Bonn, den 20. Mai '! 981

Der Bundesminister
für das Post-
und Fernmeldewesen

Gsch€idle

Oeutsche Postgewerkschalt
- Hauptvorstand -

Fehrenbach




